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Rechtsunsicherheit wegen fehlender Bioabfall- und Kompostverordnung sowie 
fehlender Zulassung von Sekundärrohstoffdüngern in der Düngemittelverordnung 

Sekundärrohstoffe, wie Bioabfallkompost und Klärschlamm, stel-
len wichtige Nährstoffressourcen für die Landwirtschaft dar. Sie 
enthalten Pflanzennährstoffe, welche zum Teil nur begrenzt zur 
Verfügung stehen, wie z. B. Phosphat. Diese sollten landwirt-
schaftlich verwertet und nicht der Müllverbrennung oder Depo-
nierung zugeführt werden. 

Die fortlaufende Minimierung der Schadstoffbelastung in Klär-
schlamm, Bioabfall/Kompost und anderen Sekundärrohstoff-
düngern auf die unvermeidliche Grundbelastung ist unab-
dingbare Voraussetzung für die Anwendung als organische Dün-
gemittel in der Landwirtschaft. Es darf langfristig nicht zu einer 
Anreicherung von Schadstoffen im Boden kommen. 

Seit dem 7. Oktober 1996 gilt mit dem Inkrafttreten des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) die düngemittel-
rechtliche Zulassungsvoraussetzung gemäß § 2 des Düngemittel-
gesetzes grundsätzlich auch für die Verwertung von Sekundär-
rohstoffen. Die entsprechenden ergänzenden gesetzlichen 
Regelungen (fehlende Bioabfall-/Kompostverordnung sowie feh-
lende Zulassung von Sekundärrohstoffdüngern in der Dünge-
mittelverordnung) liegen immer noch nicht vor, sind aber für die 
volle Wirksamkeit des oben genannten Gesetzes unbedingt er-
forderlich. 
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Da deshalb noch keine Schadstoffgrenzwerte für Bioabfall/Kom-

poste festgelegt wurden, kann keine Zulassung als Sekundärroh-
stoffdünger in der Düngemittelverordnung erfolgen. Dieses Ver-
säumnis der dafür zuständigen Bundesministerien (Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) 
führt zu einem Entsorgungsnotstand der Kommunen, da die mög-
liche landwirtschaftliche Verwertung verhindert wird. 

Solange diese Rechtsunsicherheiten nicht beseitigt werden, wird 
das Image von Sekundärrohstoffen sowohl in der Landwirtschaft 
als auch bei den Verbrauchern immer mehr sinken. Den bereits 

jetzt eingetretenen Akzeptanzverlust hat die Bundesregierung zu 

vertreten. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß Sekundärroh-
stoffdünger (z. B. Klärschlamm und Kompost) nach § 1 Nr. 2 a 
des Düngemittelgesetzes seit dem Inkrafttreten des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes am 7. Oktober 1996 nur noch 
gewerbsmäßig in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie 
einem Düngemitteltyp entsprechen, der durch Rechtsver-

ordnung zugelassen ist? 

2. Ist es richtig, daß eine Zulassung von Klärschlämmen und 
Kompost als Düngemitteltyp in der Düngemittelverordnung 

bisher nicht erfolgt ist? 

3. Warum hat die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag 
bis heute keinen Entwurf einer Bioabfall- und Kompostver-
ordnung vorgelegt, obwohl das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bereits im Dezember 
1993 die Erarbeitung einer Kompostverordnung angekündigt 
hat und durch das Fehlen der Kompostverordnung die Vor-
aussetzungen für die Zulassung von Sekundärrohstoffdüngern 
in der Düngemittelverordnung nicht vorhanden sind? 

Wann wird die Bundesregierung einen Entwurf zur Bioabf all-
und Kompostverordnung den Mitgliedern des Deutschen 

Bundestages vorlegen? 

4. Welche rechtlichen Konsequenzen können einem Landwirt 
aufgrund der fehlenden Zulassung von Sekundärrohstoffen 
als Düngemittel drohen, wenn er dennoch Klärschlamm und/ 
oder Kompost auf seine landwirtschaftlichen Flächen aus-

bringt? 

5. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß seit dem 

7. Oktober 1996 das gewerbsmäßige Inverkehrbringen von 
Klärschlamm und Kompost zur Düngung ein Verstoß gegen § 2 
Abs. 1 des Düngemittelgesetzes darstellt, welcher als Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 30 000 DM ge-

ahndet werden kann? 

6. In welcher Weise wird sich die Bundesregierung angesichts 
der oben genannten Rechtsunsicherheit für eine Übergangs-

regelung einsetzen? 
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7. Wieweit hält die Bundesregierung eine entsprechende Über-
gangsregelung noch für wirkungsvoll, auch unter den Ge-
sichtspunkten des bereits eingetretenen Handlungsdefizits? 

8. Hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-

aktorsicherheit in einem Schreiben an die Umweltministerien 
der Länder in diesem Zusammenhang eine Duldung und 
Nichtverfolgung von Verstößen gegen § 2 Abs. 1 des Dünge-
mittelgesetzes befürwortet? 

9. Sieht die Bundesregierung die Gefahr, daß durch das Fehlen 
einer Bioabfall- und Kompostverordnung die illegale Bei-
mischung von Sonderabfällen im Kompost nicht hinreichend 
geahndet werden kann? 

10. Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung in diesem Zu-
sammenhang ergreifen? 

11. Wie bewertet die Bundesregierung die Ansicht, daß der Boden 
vor inakzeptablen Schadstoffeinträgen dann besser geschützt 
wird, wenn diese an die für eine ordnungsgemäße Düngung 
erforderlichen Nährstofffrachten geknüpft werden? 

12. Hält die Bundesregierung das in der Klärschlammverordnung 
vorgegebene Nachweis- und Lieferscheinverfahren für aus-
reichend? 

Wenn ja, aus welchen Gründen? 

Wenn nein, inwieweit wird sich die Bundesregierung für eine 
Verbesserung der genannten Regelung einsetzen? 

13. Wie beurteilt die Bundesregierung den Vorschlag im Rahmen 
der Bioabfall- und Kompostverordnung ein in Abhängigkeit 
von der Produktqualität der Sekundärrohstoffe abgestuftes 
Nachweisverfahren einzuführen? 

Beabsichtigt die Bundesregierung dieses Verfahren auf Bio-
abfall und Kompost zu übertragen? 

14. Wie bewertet die Bundesregierung die Qualitätskriterien der 
Bundesgütegemeinschaft Kompost für alle Anwendungsbe-
reiche von Kompost in Landwirtschaft/Gartenbau und Forst-
wirtschaft? 

Hält die Bundesregierung die Qualitätskriterien der Bundes-
gütegemeinschaft auch im Sinne eines Minimierungsgebots 
für Schadstoffeinträge in Böden für ausreichend? 

15. Beabsichtigt die Bundesregierung analog zu dem geplanten 
Klärschlamm-Haftungsfonds, die Restrisiken bei der Aus-
bringung von Bioabfall und Kompost durch einen gesonderten 
Haftungsfonds abzudecken? 

Wenn ja, ist davon auszugehen, daß die Verordnung und die 
Einrichtung eines Haftungsfonds zum gleichen Zeitpunkt in 
Kraft treten? 
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Wenn nein, welche anderen Vorsorgemaßnahmen wird die 
Bundesregierung zur Abdeckung der Restrisiken treffen? 

Bonn, den 15. Januar 1997 
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